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Editorial  

Wir begrüßen Sie herzlich zur dritten Aus-
gabe unseres „IFRS-Bulletins“ im Jahr 
2017, mit dem wir Sie über aktuelle und 
bedeutsame Entwicklungen der IFRS in-
formieren wollen.  

 
Auf internationaler Ebene wurden vom 
IASB im abgelaufenen Quartal u.a. drei 
Exposure Drafts veröffentlicht, in denen 
Änderungen an IAS 16, IFRS 9 sowie IFRS 8 
und IAS 34 vorschlagen werden.  
 
Auch die EFRAG war nicht untätig und 
veröffentlichte Übernahmeempfehlungen 
zu IFRIC 22, den Änderungen an IAS 40  
sowie den AIP 2014-2016. Darüber hinaus 
veröffentlichte sie Stellungnahmen zu 
den vom IASB herausgegebenen Exposure 
Drafts.  
 
 

Auf nationaler Ebene hat das DRSC neben 
einigen Stellungnahmen vor allem Ände-
rungen an DRS 20 veröffentlicht, welche 
aus der Verabschiedung des CSR-Richtli-
nie-Umsetzungsgesetzes resultieren. Das 
IDW veröffentlichte RS HFA 48, in deren 
Rahmen Einzelfragen zur Bilanzierung 
von Finanzinstrumenten (IFRS 9) behan-
delt werden. Zu guter Letzt beschäftigt 
sich unser Blickpunktthema mit dem letz-
ten Großprojekt des IASB, welches am 
18. Mai 2017 als IFRS 17 Versicherungs-
verträge veröffentlicht wurde.  
 
Unsere Fachmitarbeiter der Accounting 
Advisory Group der BDO stehen Ihnen für 
weitere Auskünfte gerne zur Verfügung 
und beraten Sie in allen weiteren Fragen 
zu Themen rund um die Rechnungsle-
gung. 
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1. AKTUELLE ÜBERNAHMEN  
IN EU-RECHT 

1.1. Übernahmen in EU-Recht 

Im zweiten Quartal 2017 wurden keine IFRS in 
EU-Recht übernommen.  

1.2. Ausstehende Übernahmen 

Das endorsement der nachfolgenden Standards 
sowie Interpretationen und von Änderungen an 
IFRS steht noch aus (erwartetes EU-Übernahme-
datum jeweils in Klammern; Stand: 29. Juni 
2017): 

Standards: 

• IFRS 14 „Regulatory Deferral Accounts“ (eine 
Übernahme in europäisches Recht ist aufgrund 
der eingeschränkten Relevanz für europäische 
Unternehmen nicht geplant; Phase II des Pro-
jekts wird abgewartet), 

• IFRS 16 „Leases“ (Q4/2017) 
• IFRS 17 „Insurance Contracts“ (erwartetes EU 

endorsement noch offen). 

Interpretationen: 

• IFRIC Interpretation 22 „Foreign Currency 
Transactions and Advance Consideration“ 
(Q4/2017) 

• IFRIC 23 „Uncertainty over Income Tax Treat-
ments“ (2018) 

Änderungen: 

• Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 „Sale or 
Contribution of Assets between an Investor 
and its Associate or Joint Venture (Zeitpunkt 
des Inkrafttretens wurde vom IASB im Dezem-
ber 2015 auf unbestimmte Zeit verschoben), 

• Änderungen an IAS 12 „Recognition of  
Deferred Tax Assets for Unrealised Losses“ 
(Q2/2017), 

• Änderungen an IAS 7 „Disclosure Initiative“ 
(Q4/2017), 

• Klarstellungen an IFRS 15 „Revenue from  
Contracts with Customers“ (Q4/2017), 

• Änderungen an IFRS 2 „Classification and 
Measurement of Share-based Payment  
Transactions“ (Q4/2017), 

• Änderungen an IFRS 4 „Applying IFRS 9 Finan-
cial Instruments with IFRS 4 Insurance  
Contracts“ (Q4/2017), 

• Jährliche Verbesserungen an den IFRS - AIP 
2014–2016 (Q4/2017), 

• Änderungen an IAS 40 „Transfers of Invest-
ment Property“ (Q4/2017). 

2. AKTIVITÄTEN VON DRSC UND IDW 

2.1 DRSC veröffentlicht Entwurf zum Ände-
rungsstandard Nr. 8 (E-DRÄS 8) 

Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Com-
mittee e.V. (DRSC) hat im Juni 2017 den Entwurf 
des Deutschen Rechnungslegungs Änderungsstan-
dards Nr. 8 (Änderungen des DRS 20 Konzernlage-
bericht, E-DRÄS 8) herausgegeben. Das Gesetz 
zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstat-
tung der Unternehmen in ihren Lage- und Kon-
zernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsge-
setz) ist seit April in Kraft und für Unternehmen 
bereits für das laufende Jahr anzuwenden. Aus 
diesem Grunde soll DRS 20 überarbeitet werden, 
um den Unternehmen Hilfestellung bei der Inter-
pretation zu geben. Am 31. August 2017 wird 
vom DRSC zu diesem Thema eine öffentliche Dis-
kussion durchgeführt. Stellungnahmen zum Ent-
wurf können bis zum 14. August 2017 beim DRSC 
eingereicht werden.  

2.2 DRSC nimmt Stellung zu ED/2017/3 

Am 22. Mai 2017 wurde vom DRSC eine Stellung-
nahme zu ED/2017/3 „Prepayment Features with 
Negative Compensation“ zu den vom IASB an 
IFRS 9 geplanten Änderungen veröffentlicht. Das 
DRSC betont in diesem Schreiben, dass nach Auf-
fassung des IFRS-Fachausschusses (IFRS FA) kein 
Änderungsbedarf bestehe, da die dem ED zugrun-
deliegende Auslegung von IFRS 9.B4.1.11 (b) 
durch den IASB und das IFRS Interpretations Com-
mittee (IFRS IC) insb. in Bezug auf die Bedeutung 
von „Kompensation“ nicht geteilt wird. 
 
Obwohl der IASB und das IFRS IC materiell eine 
andere Auffassung vertreten, befürwortet der 
Fachausschuss gleichwohl die vom IASB vertre-
tene Position, für die in Diskussion stehenden In-
strumente mit beidseitigen Kündigungs- und Ent-
schädigungsklauseln eine Bewertung at amor-
tised cost (oder auch at Fair Value through OCI) 
– vorbehaltlich des Geschäftsmodellkriteriums - 
in Erwägung zu ziehen. Ergänzend und einschrän-
kend weist das DRSC darauf hin, dass eine solche 
Ausnahmeregelung ggf. selektiv wirkt und will-
kürlich ist, somit vom Fachausschuss nicht präfe-
riert, aber akzeptiert wird. 

2.3 DRSC nimmt Stellung zur Konsultation 
der EU-Kommission 

Das DRSC hat am 15. Mai 2017 eine Stellung-
nahme zur Konsultation der EU-Kommission in 
Bezug auf die Arbeitsweise der drei europäischen 
Finanzaufsichtsbehörden (EBA, EIOPA und ESMA) 
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veröffentlicht. Bereits am 27. März hatte sich der 
Verwaltungsrat des DRSC mit dem Papier be-
schäftigt und ein innerhalb der Organisation ab-
gestimmtes Vorgehen beschlossen. Auf dieser 
Grundlage wurden Antwortentwürfe zu den Fra-
gen 14 und 15 zur „Rechnungslegung und Prü-
fung“ durch die Geschäftsstelle erarbeitet und 
den Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Abstim-
mung vorgelegt. Der Verwaltungsrat des DRSC 
gelangt zu der Schlussfolgerung, dass dem DRSC 
keine Fälle von tatsächlich bestehenden Regulie-
rungslücken bekannt sind. Demnach wird die vor-
geschlagene stärkere Koordinierungs- und Durch-
setzungsrolle von ESMA als nicht hinreichend dar-
gelegt eingestuft und die beabsichtigte Änderung 
der derzeitigen Verfahrensweise kritisch hinter-
fragt. Die Argumente zur vorgeschlagenen Über-
nahme der bisher von EFRAG wahrgenommenen 
Aufgaben bei der Indossierung der IFRS werden 
als nicht überzeugend eingestuft. Einerseits hat 
die EFRAG eine umfassende Strukturreform hin-
ter sich, die zu greifen beginnt und sich bisher 
bewährt. Andererseits wurde bereits im Rahmen 
der Maystadt-Konsultation (2014) eine mehrheit-
liche Ablehnung zum Ausdruck gebracht, die Auf-
gaben von EFRAG auf die ESMA zu übertragen. 
Zusammenfassend wird der EU-Kommission davon 
abgeraten, ein funktionierendes System ohne er-
sichtliches Erfordernis auf den Prüfstand zu stel-
len und ggf. zu modifizieren. 

2.4 DRSC veröffentlicht Stellungnahme an 
das IFRS IC zu einer Anwendungsfrage 
bzgl. IAS 33  

Der IFRS-Fachausschuss des DRSC hat eine Stel-
lungnahme zu einer vorläufigen Entscheidung des 
IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) vom 
März 2017 bezüglich IAS 33 veröffentlicht. Im De-
zember 2016 war diese Anwendungsfrage vom 
DRSC selbst beim IFRS IC eingereicht worden. 
Während der Fachausschuss den Kern seiner An-
frage als beantwortet ansieht, sieht er noch Klar-
stellungsbedarf hinsichtlich einiger vom IFRS IC 
aufgeworfener Folgefragen. 

2.5 DRSC veröffentlicht Entwurf des Anwen-
dungshinweises zu IFRS 2 (E-AH 4) 

Am 28. Juni 2017 wurde vom DRSC der Entwurf 
eines Anwendungshinweises zu IFRS 2 „Anteilsba-
sierte Vergütungen“ veröffentlicht. Stellungnah-
men können bis zum 11. August 2017 beim DRSC 
eingereicht werden. Nach den letzten Änderun-
gen an IFRS 2, die der IASB im Juni 2016 veröf-
fentlicht hatte, wurde vom IFRS-Fachausschuss 

festgestellt, dass die neuen Regelungen zur Bi-
lanzierung von Nettoerfüllungsvereinbarungen 
den konkreten Fall von Kompensationszahlungen 
an Mitarbeiter infolge zu viel einbezogener Ei-
genkapitalinstrumente nicht hinreichend ver-
ständlich adressiert. Aus diesem Grund beabsich-
tigt der IFRS-FA, den bilanzierenden Unterneh-
men eine Hilfestellung in Form eines Anwen-
dungshinweises zur Verfügung zu stellen. Der 
künftige Anwendungshinweis, für den der Fach-
ausschuss mit E-AH 4 „In Eigenkapitalinstrumen-
ten erfüllte anteilsbasierte Mitarbeitervergütun-
gen mit Nettoerfüllungsvereinbarungen: Bilan-
zierung von Kompensationszahlungen“ nun einen 
Entwurf vorgelegt hat, wird keine Interpretation 
des DRSC darstellen. Vielmehr wird es sich bei 
dieser Verlautbarung im Wesentlichen um eine 
Wiedergabe der themenspezifischen Überlegun-
gen des IASB / IFRS IC bzw. den Mitarbeitern des 
IASB handeln, die nicht in den Text des IFRS 2 
übernommen wurden. 

2.6 IDW veröffentlicht RS HFA 48 – Modifika-
tion finanzieller Vermögenswerte 

Die IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung Ein-
zelfragen der Bilanzierung von Finanzinstrumen-
ten nach IFRS 9 (IDW RS HFA 48) wurde in Heft 
5/2017 der IDW Life veröffentlicht. In der Stel-
lungnahme werden Zweifelsfragen und Probleme 
der Auslegung in Zusammenhang mit IFRS 9, de-
nen Ersteller und Prüfer bei der Umstellung auf 
den neuen Standard begegnen, adressiert. Die 
Verlautbarung dient vorrangig der sachgerechten 
Auslegung des Standards und beinhaltet Ausfüh-
rungen zu nachfolgenden Themengebieten: 

• Anwendungsbereich, 
• Abgang finanzieller Vermögenswerte und 

finanzieller Verbindlichkeiten, 
• Klassifizierung und Bewertung (inkl. 

Wertminderungen), und 
• Hedge-Accounting. 

2.7 IDW veröffentlicht IFRS-Modulverlautba-
rung (IDW RS HFA 50) zu IAS 19  

Das IDW hat im Juni 2017 den Entwurf einer Stel-
lungnahme zur Rechnungslegung „IFRS-Modulver-
lautbarung (IDW RS HFA 50)“ herausgegeben, in 
deren Rahmen zu IAS 19 im Rahmen des zweiten 
Moduls (M2) das Thema „Übertragung nicht-fi-
nanzieller Vermögenswerte auf einen Fonds i.S.v. 
IAS 19.8 mit anschließender Nutzungsüberlassung 
an das Trägerunternehmen: Bilanzierung beim 
Trägerunternehmen unter analoger Anwendung 
spezieller Regelungen von IFRS 16“ adressiert 
wird (IAS 19 – M2). In den IFRS finden sich keine 
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Regelungen zu einer solchen Übertragung nicht-
finanzieller Vermögenswerte (z.B. Sachanlagen) 
auf einen Fonds i.S.v. IAS 19.8, die als Planver-
mögen qualifizieren und das Trägerunternehmen 
die übertragenen Vermögenswerte vereinba-
rungsgemäß weiterhin nutzt. Der Entwurf IAS 19 - 
M2 thematisiert die bilanzielle Abbildung solcher 
Fälle und zeigt auf, ob und inwieweit unter Be-
achtung der Vorschriften von IAS 8 die Regelun-
gen nach IFRS 16 zu „Sale- and Leaseback“-
Transaktionen analoge Anwendung finden kön-
nen. Stellungnahmen zu diesem Modulentwurf 
können bis zum 9. August 2017 beim IDW einge-
reicht werden. 

2.8 IDW aktualisiert IDW RS HFA 2 – Einzel-
fragen zur Anwendung von IFRS  

Hintergrund für die Aktualisierung und Überar-
beitung des IDW RS HFA 2 ist u.a. die künftige Er-
setzung von IAS 11 „Fertigungsaufträge“, IAS 18 
„Umsatzerlöse“ und IAS 39 „Finanzinstrumente - 
Ansatz und Bewertung“ durch IFRS 15 „Erlöse 
und Erträge mit Kunden“ und IFRS 9 „Finanzin-
strumente“. In der Stellungnahme enthaltene Er-
läuterungen zu den künftig zu ersetzenden Stan-
dards wurden gestrichen oder an die entspre-
chenden Regelungen von IFRS 9 und IFRS 15 an-
gepasst.  

3. AKTIVITÄTEN DES IASB 

3.1 Exposure Drafts des IASB 

Der International Accounting Standards Board 
(IASB) hat von April bis Juni 2017 die folgenden 
Exposure Drafts veröffentlicht: 

ED/2017/4 – Änderung an IAS 16 

Am 20. Juni 2017 hat der IASB den Entwurf 
ED/2017/4 “Property, Plant and Equipment— 
Proceeds before Intended Use (proposed amend-
ments to IAS 16)“ veröffentlicht. Der Entwurf 
thematisiert Einnahmen, die aus der Veräuße-
rung von Produkten entstehen, welche in der 
Zeit hergestellt werden, in der eine Sachanlage 
an den Ort und in den Zustand gebracht wird, um 
in der von der Unternehmensführung beabsichti-
gen Art und Weise genutzt zu werden. Konkret 
schlägt der IASB in ED/2017/4 vor, eine Verrech-
nung der oben genannten Einnahmen mit den zu-
zurechnenden Kosten künftig nicht mehr zu ge-
statten (d.h. keine Verrechnung mit den Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten der Sachanlage). 
Stattdessen sollen derartiger Einnahmen aus Ver-
käufen und die Kosten für ihre Herstellung im Be-
triebsergebnis erfasst werden. Stellungnahmen 

können bis zum 19. Oktober 2017 beim IASB ein-
gereicht werden. 

ED/2017/3 – Änderung an IFRS 9 

Am 21. April 2017 hat der IASB den Entwurf  
ED/2017/3 “Prepayment Features with Negative 
Compensation (Proposed amendments to IFRS 9)“ 
veröffentlicht, in dem eine Ergänzung zu IFRS 9 
mit Bezug zu Schuldinstrumenten mit beidseiti-
gen Kündigungsrechten vorgeschlagen wird, un-
ter denen nicht nur der „Stillhalter“, sondern 
ggf. auch der Kündigende selbst entschädigt 
wird. Vor dem Hintergrund, dass die oben be-
schriebenen Schuldinstrumente das für die Be-
wertung relevante Zahlungsstromkriterium nicht 
erfüllen, schlägt der IASB in  ED/2017/3 die Auf-
nahme einer Ausnahmeregelung in IFRS 9 vor, der 
zufolge eine Bewertung zu fortgeführten An-
schaffungskosten oder erfolgsneutral zum beizu-
legenden Zeitwert auch für solche Schuldinstru-
mente zulässig sein soll (obwohl das Zahlungs-
stromkriterium (weiterhin) nicht erfüllt ist). Als 
Zeitpunkt des Inkrafttretens für die vorgeschla-
gene Änderung an IFRS 9 wird seitens des Boards 
der 1. Januar 2018 vorgeschlagen, da dieser mit 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von IFRS 9 in 
Einklang steht. Die Ausnahme soll grundsätzlich 
rückwirkend anzuwenden sein.  

ED/2017/2 – Änderung an IFRS 8 und IAS 34 

Am 29. März 2017 wurde vom IASB der Entwurf 
ED/2017/2 - „Verbesserungen an IFRS 8 – Ge-
schäftssegmente“ veröffentlicht, der neben Än-
derungen an IFRS 8 auch Änderungen an IAS 34 
„Zwischenberichte“ beinhaltet. Durch die vorge-
schlagenen Änderungen sollen punktuelle Verbes-
serungen erreicht werden. Es sind insbesondere 
fünf Bereiche betroffen: 

• Identifizierung des Hauptentscheidungsträgers 
(Chief Operating Decision Maker), 

• Identifizierung von Berichtssegmenten, 
• zusätzliche Segmentinformationen, 
• Klarstellungen zu Überleitungsposten, 
• Zusammensetzung der Berichtssegmente. 

Es wurde seitens des IASB noch kein Zeitpunkt 
zum Inkrafttreten der Änderungen vorgeschla-
gen. Dieser soll erst im Rahmen der weiteren Er-
örterungen festgelegt werden. 

3.2 IASB finalisiert IFRIC 23 – eine Interpreta-
tion zu IAS 12 Ertragsteuern 

Der IASB hat am 7. Juni 2017 IFRIC 23 „Unsicher-
heit bezüglich der ertragsteuerlichen Behand-
lung“ veröffentlicht – die Interpretation bezieht 
sich auf IAS 12 Ertragsteuern. Innerhalb der IFRS 
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bestanden hinsichtlich des Ansatzes und der Be-
wertung von tatsächlichen Ertragssteuern, laten-
ten Steuerschulden und latenten Steueransprü-
chen uneinheitliche bzw. nicht ausreichend kon-
krete Vorgaben zur Berücksichtigung von beste-
henden Unsicherheiten. In dieser Hinsicht wur-
den nun mit IFRIC 23 Leitlinien und ergänzende 
Hinweise zur Anwendung von IAS 12 vorgelegt, 
die auf eine einheitliche bilanzielle Abbildung 
der genannten Posten abzielen. Die Interpreta-
tion ist ab 1. Januar 2019 verpflichtend anzu-
wenden - eine frühere Anwendung ist zulässig.    

3.3 IASB veröffentlicht Request for Informa-
tion zu IFRS 13  

Am 25. Mai 2017 hat der IASB im Zuge eines sog. 
Post Implementation Reviews (PIR) eine Bitte zur 
Übermittlung von Informationen zu IFRS 13 Be-
messung des beizulegenden Zeitwerts veröffent-
licht (Request for information (RfI). Auf Grund-
lage bisher vorliegender Informationen wird IFRS 
13 als angemessen funktional eingestuft. Ande-
rerseits haben indes vom IASB kontaktierte Ab-
schlussadressaten auch auf mögliches Verbesse-
rungspotential hingewiesen: 

• Angaben zum beizulegenden Zeitwert: die 
vorgeschriebenen Angaben bei Bewertungen 
unter Verwendung von Inputfaktoren auf 
Stufe 3 der Bemessungshierarchie werden zu 
umfangreich und wenig nützlich angesehen.  

• Vorzug von Inputfaktoren der Stufe 1 oder der 
Buchungseinheit: Es scheint unklar zu sein, ob 
Unternehmen die Inputfaktoren der Stufe 1 o-
der die der jeweiligen Buchungseinheit nutzen 
sollen, wenn der beizulegende Zeitwert von 
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 
und Gemeinschaftsunternehmen zu ermitteln 
ist. 

• Anwendung des Konzepts der höchsten und 
besten Verwendung: Bedenken bestehen be-
züglich der Anwendung des Konzepts der 
höchsten und besten Verwendung bei der Be-
wertung von Gruppen von operativen Vermö-
genswerten. 

• Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Ausübung von Ermessen in bestimmten Berei-
chen: zu diesem Aspekt werden teilweise wei-
tergehende Leitlinien erwünscht.  

Der IASB wird seine Schlussfolgerungen aus dem 
PIR und eine Zusammenfassung der ihm zur Ver-
fügung gestellten Rückmeldungen in einem Be-
richt veröffentlichen. In diesem Bericht werden 
auch die zu ergreifenden Konsequenzen aufge-
zeigt. Der 22. September 2017 wurde als Frist für 

den Eingang der Stellungnahmen beim IASB ge-
nannt.  

3.4 IASB veröffentlicht Diskussionspapier zur 
Angabeninitiative 

In Zusammenhang mit der vom IASB betriebenen 
Angabeninitiative (Disclsoure Initiative) wurde 
am 30. März 2017 ein Diskussionspapier veröf-
fentlicht (Disclosure Initiative—Principles of 
Disclosure), in dem der Board seine derzeitige 
Sichtweise zu Angabeprinzipien darlegt. Vorran-
giger Gegenstand der Erörterung ist die Frage, ob 
Angabeprinzipien in einem allgemeinen Angaben-
standard enthalten sein sollten oder im Rahmen 
nicht verbindlicher Leitlinien zur Verfügung zu 
stellen sind. Stellungnahmen werden vom IASB 
bis zum 2. Oktober 2017 erbeten.  

4. AKTIVITÄTEN AUF EUROPÄISCHER 
EBENE 

4.1 EFRAG veröffentlicht Stellungnahmeent-
wurf zur Angabeninitiative  

Die Europäische Beratungsgruppe zur Rechnungs-
legung (European Financial Reporting Advisory 
Group, EFRAG) hat im Mai 2017 einen ersten Ent-
wurf einer Stellungnahme zu dem Diskussionspa-
pier DP/2017/1 „Angabeninitiative – Angabeprin-
zipien“ des IASB veröffentlicht, nachfolgend 
wurde der endgültige Stellungnahmeentwurf ver-
öffentlicht. In diesem Entwurf teilt EFRAG ihre 
Auffassung bezüglich der im DP aufgeworfenen 
Fragen mit, die vom Fachexpertenausschuss 
(Technical Expert Group, TEG) der EFRAG erar-
beitet und im Anschluss vom EFRAG-Board erör-
tert wurden. EFRAG bedauert es, dass sich die 
Ausrichtung der Angabeninitiative bisher nur in 
geringem Maße geändert hat. Dem Diskussionspa-
pier fehle es an einer klaren Richtung und an ei-
ner eindeutigen Identifizierung der nächsten 
Schritte in diesem Projekt. EFRAG schlägt dem 
IASB konkret die nachfolgenden Maßnahmen vor: 
• Priorisierung der Überprüfung der Angabevor-

schriften auf Standardebene; 
• Beachtung des Zusammenwirkens mit anderen 

aktuellen Projekten des IASB; 
• Berücksichtigung von aktuellen technologi-

schen Entwicklungen, die bei der Adressierung 
des Problems bezüglich der Anhangangaben 
behilflich sein können. 

EFRAG erbittet bis zum 11. September 2017 Hin-
weise und Anmerkungen zum endgültigen Stel-
lungnahmeentwurf.  
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4.2 EFRAG nimmt Stellung zu ED/2017/3 – 
Vorfälligkeitsregelungen mit negativer 
Ausgleichsleistung  

EFRAG hat ihre Stellungnahme zum IASB-Entwurf 
ED/2017/3 „Vorfälligkeitsregelungen mit negati-
ver Ausgleichsleistung (Vorgeschlagene Änderun-
gen an IFRS 9)“ mit Datum vom 31. Mai 2017 
beim IASB eingereicht.  
 
In der Stellungnahme adressiert EFRAG die Be-
denken des IASB hinsichtlich der Vorfälligkeitsre-
gelungen mit negativer Ausgleichsleistung. 
EFRAG ist der Ansicht, dass für Vorfälligkeitsre-
gelungen mit negativer Ausgleichsleistung gleiche 
Kriterien gelten sollten, wie für Regelungen mit 
positiver Ausgleichsleistung.  
 
Zur Sicherstellung eines geordneten Ablaufs der 
bereits laufenden Bemühungen zur Umsetzung 
der vom IASB vorgeschlagenen Anpassungen an 
IFRS 9 durch Ersteller und Adressaten verlangt 
EFRAG vom IASB, alle Bemühungen aufzunehmen, 
die Änderungen schnellstmöglich zu finalisieren.  
 
Es wird seitens EFRAG empfohlen, den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Änderungen auf den 1. Ja-
nuar 2019 festzulegen, wobei eine freiwillige 
vorzeitige Anwendung gestattet werden sollte 
(im Entwurf des IASB wird als Erstanwendungs-
zeitpunkt der 1. Januar 2018 vorgeschlagen). 
 
In Zusammenhang mit dieser Stellungnahme hat 
EFRAG im Nachgang am 13. Juni 2017 eine Zu-
sammenfassung der eingegangenen Rückmeldun-
gen zu dem Anfang Mai von EFRAG veröffentlich-
ten Entwurf der Stellungnahme zur Verfügung ge-
stellt. EFRAG steht - ähnlich wie die Mehrheit 
der Adressaten - den vom IASB vorgeschlagenen 
Änderungen kritisch gegenüber. Die nun veröf-
fentlichte Zusammenfassung gewährt einen 
Überblick über die bei EFRAG eingegangenen we-
sentlichen Rückmeldungen und deren Berücksich-
tigung in der endgültigen Stellungnahme. 

4.3 EFRAG veröffentlicht Stellungnahmeent-
wurf zu ED/2017/2 – vorgeschlagene Än-
derungen an IFRS 8 und IAS 34  

EFRAG stimmt in ihrem Stellungnahmeentwurf 
vom 26. April 2017 den Vorschlägen des IASB 
grundsätzlich zu, merkt jedoch kritisch an, dass 
nach ihrer Auffassung einem Unternehmen keine 
Angabe (Erläuterung) vorgeschrieben werden 
sollte, aus welchem Grund sich die Geschäftsbe-
richtssegmente von den außerhalb des Abschlus-
ses berichteten Segmenten unterscheiden. 

4.4 EFRAG nimmt Stellung zu ED/2017/1 – 
AIP 2015-2017   

Am 19. April 2017 hat die EFRAG Stellung zum 
Entwurf des IASB ED/2017/1 genommen, der die 
jährlichen Verbesserungsvorschläge des Zyklus 
2015-2017 beinhaltet. Im Grundsatz stimmt 
EFRAG den Vorschlägen des IASB zu, weist aller-
dings auf die folgenden Aspekte hin: 

• Den vorgeschlagenen Leitlinien an IAS 12 
sollten weitere (von EFRAG spezifizierte) 
Leitlinien hinzugefügt werden, um eine Ver-
besserung der gegenwärtigen Regelungssitua-
tion zu erreichen. 

• Den Änderungen zu IAS 28 sollten weiterge-
hende Erläuterungen hinzugefügt werden. 
Zudem rät EFRAG dazu, langfristige Beteili-
gungen i.R. des Forschungsprojektes zur 
Equity-Methode grundlegend zu untersuchen. 

4.5 EFRAG finalisiert Übernahmeempfehlun-
gen 

EFRAG hat endgültige Übernahmeempfehlungen 
hinsichtlich der drei vom IASB am 8. Dezember 
2016 veröffentlichten Änderungen herausgege-
ben. Die Empfehlungen umfassen 
• IFRIC 22 - Transaktionen in fremder Währung 

und im Voraus gezahlte Gegenleistungen,  
• Übertragungen von als Finanzinvestitionen ge-

haltene Immobilien (Änderungen an IAS 40), 
und  

• Jährliche Verbesserungen an den IFRS - Zyklus 
2014–2016.  

Eine Übernahme für die Anwendung in Europa 
wird derzeit in allen drei Fällen für das vierte 
Quartal 2017 erwartet (gemäß Endorsement Sta-
tus Report vom 29. Juni 2017). 
 
5. BLICKPUNKT: IFRS 17 - Versiche-

rungsverträge 

Der IASB hat am 18. Mai 2017 den neuen Stan-
dard IFRS 17 – Versicherungsverträge veröffent-
licht. Der Standard ist im Rahmen des als „IFRS 
4, Phase II“ bekannten Versicherungsprojekts 
entstanden. IFRS 17 stellt den ersten internatio-
nalen Bilanzierungsstandard für Versicherungen 
dar – im Rahmen des derzeit noch in Anwendung 
befindlichen IFRS 4 (Versicherungsverträge) kön-
nen die Versicherer bei Bereitstellung von ent-
sprechenden Angaben weitgehend nach den je-
weils nationalen Rechnungslegungsregeln für Ver-
sicherungsverträge bilanzieren. 
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Dem neuen Standard unterliegen ausschließlich 
Unternehmen, die nach IFRS bilanzieren (mit 
Blick auf Deutschland somit weit überwiegend 
nur börsennortierte Konzerne) und soweit sie 
hinsichtlich bestimmter Verträge in den Anwen-
dungsbereich des neuen Standards fallen. Die im 
Januar 2016 in Kraft getretenen Solvabilitätsvor-
schriften für Versicherungsunternehmen (Sol-
vency II) gelten hingegen grundsätzlich für alle 
Versicherungsunternehmen (ausgenommen 
Kleinstversicherer). Durch die Verabschiedung 
des neuen Standards kommt der IASB den über-
geordneten Zielstellungen einer internationalen 
Finanzberichterstattung auf der Grundlage ein-
heitlicher Bilanzierungsvorgaben für die Abbil-
dung von Versicherungsverträgen nach, wodurch 
eine höhere Transparenz geschaffen wird (Level 
Playing Field für Versicherungsunternehmen). In 
den Anwendungsbereich des IFRS 17 fallen grund-
sätzlich Versicherungsverträge, aktive sowie pas-
sive Rückversicherungsverträge und unter spezifi-
schen Bedingungen auch Kapitalanlageverträge 
mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung. 
Dem am 1. Januar 2021 verpflichtend in Kraft 
tretenden Standard zufolge werden versiche-
rungstechnische Rückstellungen grundsätzlich 
zum current value bemessen - eine Bewertung zu 
fortgeführten Anschaffungskosten ist nunmehr 
nicht mehr zulässig. Zur Bewertung dieser Rück-
stellungen ist entweder das allgemeine Modell 
(IFRS 17.40), der „Building Block Approach“ 
(BBA) oder in Ausnahmefällen der „Premium  
Allocation Approach“ (PAA) heranzuziehen. Letz-
terer könnte insbesondere für Schadenversiche-
rungen zur Anwendung gelangen. Im Rahmen die-
ses Bewertungskonzepts wird die Rückstellung 
aus den Verpflichtungen für zukünftige Leistun-
gen und für bereits eingetretene Schäden ermit-
telt, sofern eine Vertragslaufzeit von maximal ei-
nem Jahr besteht. Bei Anwendung des BBA sind 
hinsichtlich der Rückstellungsbildung zu beach-
ten:  
• die Summe des Erfüllungswertes der Zusage, 

„Fulfillment Cash Flows“ (FCF), 
• der Barwert der zukünftigen erwarteten Ge-

winne aus dem Vertrag, „Contractual Service 
Margin“ (CSM). 

Die FCF ergeben sich aus dem Barwert der ge-
schätzten zukünftigen Cash-Flows (CFs) zuzüglich 
eines Risikoaufschlags, in welchem finanzielle so-
wie nicht finanzielle Risiken der CFs zu erfassen 
sind. Dadurch, dass die Barwerte auf aktuellen 
Inputfaktoren und Rahmenbedingungen basieren, 
wird die CSM bei vertraglichen Leistungserbrin-
gungen durch den Versicherer geschmälert. Tre-
ten die Erwartungen bezüglich der CFs ein, sind 

diese Änderungen in der GuV erfolgswirksam aus-
zuweisen. Veränderungen aufgrund von Zinsvola-
tilitäten können darüber hinaus direkt im Eigen-
kapital - „Other Comprehensive Income“ (OCI) - 
ihren Niederschlag finden. Mögliche Schwankun-
gen in der GuV aufgrund von Zinsänderungen 
können somit geschmälert werden. Die branchen-
übliche Aggregation von Versicherungsverträgen, 
welche ähnliche Risiken aufweisen und gemein-
sam gesteuert werden, ermöglicht eine gemein-
schaftliche Bewertung auf Basis der sogenannten 
„Unit of Account“. Gemäß IFRS 17 sind eine Iden-
tifikation und eine Untergliederung dieser Port-
folien notwendig. Die Untergliederung erfolgt 
nach verlustträchtigen Verträgen, voraussichtlich 
profitablen Verträgen und sonstigen Verträgen. 
In Deutschland sind zahlreiche Lebensversiche-
rungsverträge mit Überschussbeteiligung prä-
gend, bei denen der „Variable Fee Approach“ 
(VFA) anwendbar sein wird. In diesen Fällen setzt 
sich die Rückstellung aus der Verpflichtung, dem 
Fair-Value der dem Vertrag zugrunde liegenden 
Anlagen sowie der variablen Gebühr für die Leis-
tungserbringung zusammen. Die Verpflichtungen 
werden in der GuV und die Änderungen der Ge-
bühr in der CSM erfasst.  
 
Der neue Standard wird sich erkennbar auf die 
Gewinn- und Verlustrechnung auswirken. Nicht 
mehr die vereinnahmten Beiträge, sondern die 
Einkünfte aus Versicherungsverträgen sowie In-
vestmentanteilen, stehen nun im Mittelpunkt und 
sind separat auszuweisen. Der Charakteristik in-
dividueller Versicherungsverträge wird dahinge-
hend Rechnung getragen, dass die Einkünfte aus 
Versicherungsverträgen, zusätzlich zu den perio-
denbezogenen Beiträgen, zinsvolatilitätsunab-
hängige Änderungen zukünftiger CFs berücksich-
tigen. Die Implementierung von IFRS 17 soll 
durch eine Transition Resource Group, einer vom 
IASB eigens für diesen Standard eingesetzten Ar-
beitsgruppe, unterstützt werden.  
 
IFRS 17 ist grundsätzlich retrospektiv anzuwen-
den – es bestehen indes bestimmte Vereinfa-
chungsmöglichkeiten. Den betroffenen Versiche-
rungsunternehmen wird mit dem verpflichtenden 
Erstanwendungszeitpunkt auch in Bezug auf IFRS 
9 - Finanzinstrumente die Möglichkeit gegeben, 
etwaige Accounting-Mismatches zu verhindern. 
Im Zuge der Implementierung von IFRS 17 kann 
darüber hinaus auch eine Neubewertung der Fi-
nanzanlagen nach IFRS 9 vorgenommen werden. 
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